
 

 

Leistungsvereinbarung 
 

zwischen 
 

dem Verein Kinderbetreuung Domat/Ems 
vertreten durch die Präsidentin Beatrice Baselgia und die  

Vizepräsidentin Petra Hörler 
 

und 
 

der Politischen Gemeinde Domat/Ems 
vertreten durch den Gemeindevorstand, wiedervertreten durch den Gemeindepräsidenten 
Erich Kohler und die Departementsvorsteherin Gesellschaft und Soziales Silvia Bisculm Jörg 

 
betreffend 

 
Defizitabsicherung für die Kinderkrippe Tripiti, Domat/Ems 

 
 

1. Der Verein Kinderbetreuung Domat/Ems betreibt in Domat/Ems die Kinderkrippe Tripiti 
mit 18 30 bewilligten Betreuungsplätzen, gestützt auf folgende verbindliche Grundlagen: 

- Pflegekindergesetz Graubünden (BR 219.050) 
- Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton 

Graubünden (BR 548.300) 
- Richtlinien des Verbandes Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse)  
- Verfügung Bewilligung zur Heimpflege, Kantonales Sozialamt GR 

 
2. Der Betrieb der Kinderkrippe Tripiti wird finanziert durch: 

- Beiträge der Erziehungsberechtigten  
- Gesetzliche Beiträge der öffentlichen Hand 
- Allfällige Zuwendungen Dritter (Gönner, Spenden) 

 
3. Die Kinderkrippe Tripiti strebt mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung an und ist nicht 

gewinnorientiert. Das Budget des laufenden Kalenderjahres sowie die Jahresrechnung 
des letzten Kalenderjahres werden jeweils von der Mitgliederversammlung Vereinsver-
sammlung beraten und verabschiedet, welche innert der ersten vier Monate des Jahres 
stattfindet. 

 
4. Erwirtschaftete Gewinne und eintretende Verluste werden dem Eigenkapital der Krippe 

gutgeschrieben bzw. belastet. Fällt das Eigenkapital unter den Grenzwert von Fr. 75‘000 
125‘000.-, so wird ein allfälliges Defizit bis zum Erreichen des Grenzwertes von der Politi-
schen Gemeinde übernommen, maximal Fr. 30‘000 50‘000.- im Jahr. 

 



5. Die Politische Gemeinde ist gemäss Statuten im Vorstand und in der Vereinsversamm-
lung des Vereins vertreten. Sie wird zudem über massgebliche Abweichungen zum 
Budget laufend orientiert. 

 
6. Diese Vereinbarung ist mit einer Frist von sechs zwölf Monaten jeweils per 31. Dezem-

ber kündbar. 
 

 
Domat/Ems, ……………………………… 
 
Für die Politische Gemeinde Domat/Ems 
 
 
 
Erich Kohler Silvia Bisculm Jörg 
Gemeindepräsident  Departementsvorsteherin Gesellschaft und Soziales 
 
 
Domat/Ems, ………………………………. 
 
Für den Verein Kinderbetreuung Domat/Ems 
 
 
 
Beatrice Baselgia  Petra Hörler 
Präsidentin  Vizepräsidentin 


